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beitrag des monats, Die elektronische Präsenzbeurkundung in der Praxis, Dr. Wenzel Steinmetz, Jacob Weinert

S. 34
Schlussvermerk:
Vorgelesen von dem Notar, von den Erschienenen genehmigt, eigenhändig elektronisch unterschrieben und von dem Notar qualifiziert elektronisch signiert.

S. 37
Schlussvermerk bei hybrider Beurkundung:
[bookmark: _GoBack]Vorgelesen von dem Notar, von den Beteiligten genehmigt, von den mittels Videokommunikation erschienenen Beteiligten qualifiziert elektronisch signiert, von den physisch erschienenen Beteiligten eigenhändig elektronisch unterschrieben und von dem Notar jeweils qualifiziert elektronisch signiert.

